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1Diese Bekanntmachung tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft. 2Sie ist in dieser Fassung erstmals auf die am 
1. Januar 2024 beginnende Amtsperiode und deren Vorbereitung anzuwenden. 3Die Gemeinsame 
Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien der Justiz und für Verbraucherschutz und des Innern 
über die Vorbereitung der Sitzungen der Jugendschöffengerichte und Jugendkammern 
(Jugendschöffenbekanntmachung) vom 7. November 2012 (JMBl. S. 132, ber. 2013 S. 4), die zuletzt durch 
Bekanntmachung vom 25. Oktober 2017 (JMBl. S. 217) geändert worden ist, tritt zu dem in Satz 1 
genannten Zeitpunkt außer Kraft.


